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  Verbandsgemeinde   Freinsheim 
 Deutsche Weinstraße 
 
 Ortsgemeinden 
 Bobenheim am Berg 
 Dackenheim 
 Erpolzheim 
 Stadt Freinsheim 
 Herxheim am Berg 
 Kallstadt 
 Weisenheim am Berg 
 Weisenheim am Sand 
 
 Verwaltung 
 Bahnhofstraße 12 
 67251 Freinsheim 
 Tel.: 0 63 53 / 93 57 -0 
 Fax: 0 63 53 / 93 57 -51 
 Internet: www.freinsheim.de 
 E-Mail: verwaltung@vg-freinsheim.de 

 
 
 
 
Zurück an: 

Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim 
Straßenverkehrsbehörde 
Bahnhofstraße 12 
67251 Freinsheim 
 
 
 

Antrag auf Ausstellung eines Bewohner-Parkaus- 
weises für die Stadt Freinsheim 
(Am Zwinger, Saarhof, Parkplatz hinter der Kirche) 

 
 

 Erstantrag   Verlängerung 
 
1. Antragssteller/in 
 

Name Vorname 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig) 

 
2. Kraftfahrzeug/e 

 

Amtliches Kennzeichen Halter/in 

  

 
3. Begründung 
 

 Es steht mir weder auf dem Wohngrundstück noch in der Nachbarschaft eine Garage  
 der Stellplatz zur Verfügung. 
 

 Sonstiges: 

 
 

 
 

 
 

 
 

– Bitte wenden! – 
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4. Anlagen zum Antrag 

 
a. Bei Erstantrag bitte folgendes beifügen: 

 

 Kopie des Fahrzeugscheins 

 Kopie des Personalausweises 

 

b. Verlängerung: 
 

Hat sich etwas seit der letzten Beantragung geändert? 
 

 Nein 

 Ja 

 

Falls ja, was genau (z.B. Umzug, Kennzeichenwechsel)? 
 
 

 
 

 
 

 
Bitte die entsprechenden Nachweise, die von der Änderung betroffen sind, beifügen 
(vgl. Punkt 4. a.). 

 
 
 
 
 
Mir ist bekannt, dass der Bewohnerparkausweis bei Wegzug aus dem Bereich sowie bei 
Abmeldung des Fahrzeuges ungültig wird und bei der ausstellenden Behörde abzugeben ist. 
Der Parkausweis ist nicht übertragbar und bei Missbrauch kann er von der Behörde einge-
zogen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
 

Ort, Datum Unterschrift 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 2 von 2 

 


